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Vorlage Genehmigungsfreistellung Errichtung einer Anlage
bearbeiten
(Geschäftsprozessdiagramm)
 

ALLGEMEIN

Prozesstyp Kernprozess

FIM

Klassifikation (FIM)

Name des
Ordnungsrahmens

Version des
Ordnungsrahmens

Name der Klasse ID der Klasse

FIM Prozesskatalog   Vorlage
Genehmigungsfreistellung
Errichtung einer Anlage
bearbeiten

99012100101000

Referenzierte Prozessbibliothek Prozessbibliothek M-V

Referenzierte LeiKa-Leistung Errichtung von Anlagen Genehmigungsfreistellung Mitteilung

Prozessschlüssel 99012100101000

Bezeichnung (FIM) Errichtung von Anlagen Genehmigungsfreistellung Mitteilung

Stand vom 13.06.2022

Version (FIM) 01.00.00

Fachlich freigebende Stelle Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V

Bundesland (FIM)

Bezeichnung

13: Mecklenburg-Vorpommern

FIM DETAILS

Detaillierungsstufe (FIM)

Name

101: Stamminformation

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

Verordnung über Bauvorlagen
und bauaufsichtliche Anzeigen
(Bauvorlagenverordnung - BauVorlVO
M-V)

111: Rechtsverordnung
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauVorlVMVrahmen
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

Verordnung über die Gebühren und
Auslagen für Amtshandlungen der
Bauaufsicht (Baugebührenverordnung
BauGebVO M-V)

111: Rechtsverordnung
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauGebVMVrahmen

Verordnung über den Bau und
Betrieb von Garagen und Stellplätzen
(Garagenverordnung - GarVO M-V)

111: Rechtsverordnung
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-GaVMV2013rahmen

Verordnung über Bauprodukte
und Bauarten nach der
Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern (Bauprodukte- und
Bauartenverordnung - BauPAVO M-V)

111: Rechtsverordnung
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauPAVMVrahmen

Verordnung über die
Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure,
Prüfsachverständigen und die
Prüfung technischer Anlagen
(Bauprüfverordnung - BauPrüfVO M-
V)

111: Rechtsverordnung
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauPrüfVMVrahmen

Feuerungsverordnung (FeuVO M-V) 111: Rechtsverordnung
https://www.landesrecht-
mv.de/bsmv/document/jlr-
FeuerAnlVMV2021rahmen

Verordnung über den Bau und
Betrieb von Versammlungsstätten
(Versammlungsstättenverordnung -
VstättVO M-V)

111: Rechtsverordnung
https://www.landesrecht-
mv.de/bsmv/document/jlr-VSt
%C3%A4ttVMV2018rahmen

§§ 12, 42 (1) Gesetz des
Landes Mecklenburg-
Vorpommern zur Ausführung
des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz -
NatSchAG M-V)

104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-NatSchAGMVrahmen

§§ 3 (3), 20 Gesetz über den
Brandschutz und die Technischen
Hilfeleistungen durch die
Feuerwehren für Mecklenburg-
Vorpommern (Brandschutz- und
Hilfeleistungsgesetz M-V - BrSchG)

104: Gesetz
https://www.landesrecht-
mv.de/bsmv/document/jlr-
Brand_TechHLGMV2015rahmen
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

Wassergesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (LWaG)

104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-WasGMVrahmen

§ 20 Waldgesetz für das Land
Mecklenburg-Vorpommern
(Landeswaldgesetz - LWaldG)

104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-WaldGMV2011rahmen

Verordnung zur Bestimmung von
Ausnahmen bei der Einhaltung des
Abstandes baulicher Anlagen zum
Wald (Waldabstandsverordnung -
WAbstVO M-V)

111: Rechtsverordnung
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-WAbstVMVrahmen

§§ 7, 9 Gesetz über das
Biosphärenreservat Flusslandschaft
Elbe Mecklenburg-Vorpommern
(Biosphärenreservat-Elbe-Gesetz -
BRElbeG M-V)

104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-ElbeBRGMVrahmen

§ 7 Denkmalschutzgesetz (DSchG M-
V)

104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-DSchGMVrahmen

Verwaltungsvorschrift Technischen
Baubestimmungen M-V (VV TB M-V)

113: Verwaltungsvorschrift
https://www.regierung-mv.de/
static/Regierungsportal/
Ministerium%20f%C3%BCr
%20Energie%2c%20Infrastruktur
%20und%20Digitalisierung/
Dateien/Downloads/VVTB-MV-
Erlass-2020-02-05.pdf

§§ 13, 16 Erste
Durchführungsverordnung zum
Landeskulturgesetz - Schutz und
Pflege der Pflanzen- und Tierwelt und
der landschaftlichen Schönheiten -
(Naturschutzverordnung)

111: Rechtsverordnung
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-NatSchVMVrahmen

Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern (LBauO M-V)

104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015rahmen

Definition (FIM) Es wird eine Genehmigungsfreistellung benötigt, um ein genehmigungsfrei
gestelltes Bauvorhaben zur Errichtung einer Anlage durchführen zu können.

Menge 0

Zeitspanne Pro Jahr

Initiator Bauherr/in
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Hauptakteur Gemeinde
Untere Bauaufsichtsbehörde

Ergebnisempfänger Bauherr/in

Auslöser daten- /formularbasiert (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Vorlage Genehmigungsfreistellung Errichtung einer Anlage D13000132

Ergebnis daten- /formularbasiert (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Mitteilung, mit Ausführung Bauvorhaben kann begonnen
werden

D13000186

Erklärung zur Durchführung des vereinfachten
Baugenehmigungsverfahrens

D13000187

FIM ZUSTANDSANGABEN

Letzter Änderungszeitpunkt 25.10.2023 00:00

Letzter Bearbeiter FIM-Baustein Prozesse

Anmerkungen zur letzten Änderung Methodische Freigabe

Status 6: fachlich freigegeben (gold)

Fachlich freigegeben am 07.04.2022 00:00

Formell freigegeben am 25.10.2023 00:00

Gültig ab (FIM) 26.06.2021 00:00

LEBENSZYKLUS

Status Freigegeben

Version 1.00

Versionshistorie

Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus

Neues Modell wurde
erstellt.

26.08.2021 15:38
Diana Matzek
(extern04@em.mv-
regierung.de)

0.01 In Bearbeitung

Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.

31.08.2022 10:27
Diana Matzek
(extern04@em.mv-
regierung.de)

0.01 In methodischer
Prüfung

Kommentar:
Methodische
Qualitätssicherung
durchgeführt.

24.06.2023 00:28
Natalie Rung
(fim05@mvnet.de)

0.02 In Bearbeitung
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Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus
Rückfragen
vorhanden.
(Der
Zustandsübergang
"Zurückweisen" wurde
durchgeführt.)

Kommentar: Offene
Fragen: Änderungen
eingefügt; OF
beantwortet (können
nach dem Lesen
entfernt werden)
(Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

26.06.2023 12:09
Diana Matzek
(extern03@im.mv-
regierung.de)

0.02 In methodischer
Prüfung

Kommentar: Bitte
offene Punkte prüfen.
(Der
Zustandsübergang
"Zurückweisen" wurde
durchgeführt.)

27.07.2023 11:42
Kati Barth
(fim01@mvnet.de)

0.03 In Bearbeitung

Kommentar: Offene
Fragen: Änderungen
eingefügt; OF
beantwortet (können
nach dem Lesen
entfernt werden)
(Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

08.08.2023 09:21
Diana Matzek
(extern03@im.mv-
regierung.de)

0.03 In methodischer
Prüfung

Kommentar:
Methodische
Qualitätssicherung
(Der
Zustandsübergang
"Zur fachlichen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

23.10.2023 12:45
Rung Natalie
(fim05@mvnet.de)

0.03 In fachlicher Prüfung

Der
Zustandsübergang
"Freigeben" wurde
durchgeführt.

27.10.2023 09:16
Matzek Diana
(extern03@im.mv-
regierung.de)

1.00 Freigegeben

Gültig ab 27.10.2023

Gültig bis 27.10.2024

Wiedervorlagedatum 27.09.2024

SYSTEMINFORMATION
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Autor Matzek Diana (extern04@em.mv-regierung.de)

Angelegt am 26.08.2021 15:38

Letzter Bearbeiter subadmin@mvnet.de

Letzte Änderung am 27.10.2023 09:42
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01 Unterlagen entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 01

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 3 BauVorlVO M-V 111: Rechtsverordnung
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauVorlVMVV2P3

§ 62 (3), (5) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

§ 3a VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP3a

§ 22 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP22

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung
der Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. (...) Will der Bauherr
mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als drei Jahre, nachdem die
Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig geworden ist, beginnen, gilt Satz 1
bis 3 entsprechend.
(5)
§ 66 bleibt unberührt. § 68 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 und 2, § 72 Absatz 7
Nummer 2, Absatz 8 und 9 sind entsprechend anzuwenden.
§ 3 BauVorlVO M-V (Bauliche Anlagen)
Vorzulegen sind:

1. der Auszug aus der amtlichen Liegenschaftskarte und der Lageplan
(§ 7),

2. die Bauzeichnungen (§ 8),
3. die Baubeschreibung (§ 9),
4. der Nachweis der Standsicherheit (§ 10), soweit er bauaufsichtlich

geprüft wird, einschließlich der Erklärung des Tragwerksplaners nach
Maßgabe des Kriterienkataloges der Anlage 2,

5. der Nachweis des Brandschutzes (§ 11), soweit er bauaufsichtlich
geprüft wird und nicht bereits in den übrigen Bauvorlagen enthalten
ist,

6. die erforderlichen Angaben über die gesicherte Erschließung
hinsichtlich der Versorgung mit Wasser und Energie sowie
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der Entsorgung von Abwasser und der verkehrsmäßigen
Erschließung, soweit das Bauvorhaben nicht an eine
öffentliche Wasser- oder Energieversorgung oder eine öffentliche
Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen werden kann oder nicht
in ausreichender Breite an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt,

7. eine Berechnung des zulässigen, des vorhandenen und des
geplanten Maßes der baulichen Nutzung bei Bauvorhaben im
Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der Festsetzungen darüber
enthält.

Eingehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Vorlage Genehmigungsfreistellung Errichtung einer Anlage D13000132

amtlicher Lageplan D17000058

Auszug aus der amtlichen Liegenschaftskarte D17000059

Bauzeichnungen D17000060

Baubeschreibung D17000061

Eingehende Daten - sonstige (FIM) Berechnung des zulässigen, des vorhandenen und des geplanten Maßes der
baulichen Nutzung bei Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans,
der Festsetzungen darüber enthält.
 
Die Nachweise der Standsicherheit und des Brandschutzes werden bei der
Genehmigungsfreistellung nicht eingereicht.

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Vorlage
Genehmigungsfreistellung
Errichtung einer Anlage

  99: Keine Vorgabe Bauherr/in

amtlicher Lageplan   99: Keine Vorgabe Bauherr/in

Auszug aus der amtlichen
Liegenschaftskarte

  99: Keine Vorgabe Bauherr/in
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Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Bauzeichnungen   99: Keine Vorgabe Bauherr/in

Baubeschreibung   99: Keine Vorgabe Bauherr/in

Berechnung des zulässigen,
des vorhandenen und
des geplanten Maßes
der baulichen Nutzung
bei Bauvorhaben im
Geltungsbereich eines
Bebauungsplans, der
Festsetzungen darüber
enthält

99: Keine Vorgabe Bauherr/in

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

02 Sprache prüfen und ggf. Unterlagen übersetzen (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

aufgerufener Prozess TP_Sprache prüfen und Unterlagen übersetzen 1.00

Globaler Teilprozess Ja

RAG (FIM)

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 02

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Name als Referenz (Hyperlink)

Seite 11 von 49
Erstellt am 25.07.2024 von subadmin@mvnet.de



Vorlage Genehmigungsfreistellung Errichtung einer Anlage bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

03 Zuständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 03

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung der
Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. (...)

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 1: sachliche Zuständigkeit

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

04 Prüfen, ob Gemeinde Bauaufsichtsbehörde ist (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 04
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Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015rahmen

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung der
Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. (...)

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

05 Ausfertigung erstellen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 05

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung
der Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. (...) Will der Bauherr
mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als drei Jahre, nachdem die
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Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig geworden ist, beginnen, gilt Satz 1
bis 3 entsprechend.

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

06 Ausfertigung der Unterlagen weitergeben (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 06

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung
der Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. (...) Will der Bauherr
mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als drei Jahre, nachdem die
Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig geworden ist, beginnen, gilt Satz 1
bis 3 entsprechend.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Vorlage
Genehmigungsfreistellung
Errichtung einer Anlage

  99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde
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Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

amtlicher Lageplan   99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

Auszug aus der amtlichen
Liegenschaftskarte

  99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

Bauzeichnungen   99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

Baubeschreibung   99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

Berechnung des zulässigen,
des vorhandenen und
des geplanten Maßes
der baulichen Nutzung
bei Bauvorhaben im
Geltungsbereich eines
Bebauungsplans, der
Festsetzungen darüber
enthält

99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

07 Berechtigung zur Einreichung prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 07

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

§ 11 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP11

§ 13 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP13

§ 14 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP14

§ 16 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP16

§ 17 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP17

§ 18 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP18

§ 19 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP19

§ 20 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP20

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung der
Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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08 Vollständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 08

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

§ 24 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP24

§ 26 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP26

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung
der Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. (...) Will der Bauherr
mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als drei Jahre, nachdem die
Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig geworden ist, beginnen, gilt Satz 1
bis 3 entsprechend.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 5: Form

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

09 Angaben klären (Teilprozess)
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RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 09

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

§ 25 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP25

§ 26 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP26

§ 27 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP27

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung der
Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. Mit dem Bauvorhaben
darf einen Monat nach Eingang der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde
begonnen werden. (...) Will der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens
mehr als drei Jahre, nachdem die Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig
geworden ist, beginnen, gilt Satz 1 bis 3 entsprechend.

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Klärung 99: Keine Vorgabe Bauherr/in

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Anfrage 99: Keine Vorgabe Bauherr/in

Beteiligungsform (FIM)

Name

3: Auskunft
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Name

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

10 Voraussetzungen für Genehmigungsfreistellung prüfen (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

aufgerufener Prozess TP_Voraussetzungen für Genehmigungsfreistellung prüfen 1.00

RAG (FIM)

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 10

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Name als Referenz (Hyperlink)

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

11 Mitteilung, dass mit Ausführung Bauvorhaben begonnen werden kann, erstellen
(Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 11

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3), (5) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung der
Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. Mit dem Bauvorhaben
darf einen Monat nach Eingang der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde
begonnen werden. Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist mit,
dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie eine
Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches nicht beantragen
wird, darf der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen; von
der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu
unterrichten. Will der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als
drei Jahre, nachdem die Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig geworden
ist, beginnen, gilt Satz 1 bis 3 entsprechend.
 
(5)
§ 66 bleibt unberührt. § 68 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 und 2, § 72 Absatz 7
Nummer 2, Absatz 8 und 9 sind entsprechend anzuwenden.

Ausgehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Mitteilung, mit Ausführung Bauvorhaben kann begonnen
werden

D13000186

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

12 Prüfen, wer Empfänger der Mitteilung ist (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen
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RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 12

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP43

§ 3a VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP3a

§ 27a VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP27a

§ 41 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP41

§ 43 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP43

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung der
Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. Mit dem Bauvorhaben
darf einen Monat nach Eingang der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde
begonnen werden. Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist mit,
dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie eine
Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches nicht beantragen
wird, darf der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen; von
der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu
unterrichten. Will der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als
drei Jahre, nachdem die Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig geworden
ist, beginnen, gilt Satz 1 bis 3 entsprechend.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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13 Mitteilung, dass mit Ausführung Bauvorhaben begonnen werden kann, versenden
(Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 13

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3), (5) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

§ 3a VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP3a

§ 27a VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP27a

§ 41 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP41

§ 43 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP43

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung der
Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. Mit dem Bauvorhaben
darf einen Monat nach Eingang der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde
begonnen werden. Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist mit,
dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie eine
Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches nicht beantragen
wird, darf der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen; von
der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu
unterrichten. Will der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als
drei Jahre, nachdem die Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig geworden
ist, beginnen, gilt Satz 1 bis 3 entsprechend.
 
(5)
§ 66 bleibt unberührt. § 68 Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 und 2, § 72 Absatz 7
Nummer 2, Absatz 8 und 9 sind entsprechend anzuwenden.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen
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Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Mitteilung, mit Ausführung
Bauvorhaben kann
begonnen werden

  99: Keine Vorgabe Bauherr/in

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

14 Mitteilung, dass mit Ausführung Bauvorhaben begonnen werden kann, versenden
(Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 14

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP43

§ 3a VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP3a

§ 27a VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP27a

§ 41 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP41

§ 43 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP43

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
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und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung der
Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. Mit dem Bauvorhaben
darf einen Monat nach Eingang der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde
begonnen werden. Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist mit,
dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie eine
Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches nicht beantragen
wird, darf der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen; von
der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu
unterrichten. Will der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als
drei Jahre, nachdem die Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig geworden
ist, beginnen, gilt Satz 1 bis 3 entsprechend.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Mitteilung, mit Ausführung
Bauvorhaben kann
begonnen werden

  99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

15 Erklärung zur Durchführung des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens erstellen
(Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 15

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (2), (4), (6) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

§ 35 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP35
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 35a VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP35a

§ 37 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP37

§ 39 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP39

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(2)
Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn

1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30
Absatz 1 oder der §§ 12, 30 Absatz 2 des Baugesetzbuches liegt,

2. es den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widerspricht oder
die erforderlichen Befreiungen und Ausnahmen nach § 31 des
Baugesetzbuches erteilt worden sind,

3. die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuches gesichert ist und
4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 erklärt,

dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt
werden soll oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz
2 des Baugesetzbuches beantragt wurde.

(4)
Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative kann
insbesondere deshalb erfolgen, weil sie eine Überprüfung der sonstigen
Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Gründen
für erforderlich hält. Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit
keinen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsanspruch. Erklärt die Gemeinde,
dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden
soll, hat sie dem Bauherrn vorgelegte Unterlagen zurückzureichen. Hat der
Bauherr bei der Einreichung der Unterlagen bestimmt, dass diese im Fall der
Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 als Bauantrag zu behandeln sind, leitet
sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung an die Bauaufsichtsbehörde
weiter. Werden Unterlagen gleichzeitig bei der Bauaufsichtsbehörde elektronisch
eingereicht, informiert die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde über die Abgabe
der Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative und gegebenenfalls
über die Erklärung des Bauherrn, dass die Einreichung der Unterlagen als
Bauantrag behandelt werden soll.
(6)
Die vorläufige Untersagung eines Vorhabens nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des
Baugesetzbuches ist durch die Bauaufsichtsbehörde innerhalb eines Monats
nach Eingang des Antrages der Gemeinde auszusprechen.

Ausgehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID
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Dokumentsteckbrief ID
Erklärung zur Durchführung des vereinfachten
Baugenehmigungsverfahrens

D13000187

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

16 Erklärung zur Durchführung des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens versenden
(Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 16

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (2), (4) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

§ 27a VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP27a

§ 41 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP41

§ 43 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP43

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(2)
Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn

1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30
Absatz 1 oder der §§ 12, 30 Absatz 2 des Baugesetzbuches liegt,
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2. es den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widerspricht oder
die erforderlichen Befreiungen und Ausnahmen nach § 31 des
Baugesetzbuches erteilt worden sind,

3. die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuches gesichert ist und
4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 erklärt,

dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt
werden soll oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz
2 des Baugesetzbuches beantragt wurde.

(4)
Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative kann
insbesondere deshalb erfolgen, weil sie eine Überprüfung der sonstigen
Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Gründen
für erforderlich hält. Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit
keinen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsanspruch. Erklärt die Gemeinde,
dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden
soll, hat sie dem Bauherrn vorgelegte Unterlagen zurückzureichen. Hat der
Bauherr bei der Einreichung der Unterlagen bestimmt, dass diese im Fall der
Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 als Bauantrag zu behandeln sind, leitet
sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung an die Bauaufsichtsbehörde
weiter. Werden Unterlagen gleichzeitig bei der Bauaufsichtsbehörde elektronisch
eingereicht, informiert die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde über die Abgabe
der Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative und gegebenenfalls
über die Erklärung des Bauherrn, dass die Einreichung der Unterlagen als
Bauantrag behandelt werden soll.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Erklärung zur Durchführung
des vereinfachten
Baugenehmigungsverfahren
s

  99: Keine Vorgabe Bauherr/in

Untere Bauaufsichtsbehörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

17 Prüfen, ob eingereichte Unterlagen als Bauantrag behandelt werden sollen (Teilprozess)
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RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 17

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (4) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(4)
Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative kann
insbesondere deshalb erfolgen, weil sie eine Überprüfung der sonstigen
Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Gründen
für erforderlich hält. Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit
keinen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsanspruch. Erklärt die Gemeinde,
dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden
soll, hat sie dem Bauherrn vorgelegte Unterlagen zurückzureichen. Hat der
Bauherr bei der Einreichung der Unterlagen bestimmt, dass diese im Fall der
Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 als Bauantrag zu behandeln sind, leitet
sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung an die Bauaufsichtsbehörde
weiter. Werden Unterlagen gleichzeitig bei der Bauaufsichtsbehörde elektronisch
eingereicht, informiert die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde über die Abgabe
der Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative und gegebenenfalls
über die Erklärung des Bauherrn, dass die Einreichung der Unterlagen als
Bauantrag behandelt werden soll.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

18 Unterlagen zurückgeben (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen
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RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 18

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (4) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(4)
Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative kann
insbesondere deshalb erfolgen, weil sie eine Überprüfung der sonstigen
Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Gründen
für erforderlich hält. Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit
keinen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsanspruch. Erklärt die Gemeinde,
dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden
soll, hat sie dem Bauherrn vorgelegte Unterlagen zurückzureichen. Hat der
Bauherr bei der Einreichung der Unterlagen bestimmt, dass diese im Fall der
Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 als Bauantrag zu behandeln sind, leitet
sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung an die Bauaufsichtsbehörde
weiter. Werden Unterlagen gleichzeitig bei der Bauaufsichtsbehörde elektronisch
eingereicht, informiert die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde über die Abgabe
der Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative und gegebenenfalls
über die Erklärung des Bauherrn, dass die Einreichung der Unterlagen als
Bauantrag behandelt werden soll.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

amtlicher Lageplan   99: Keine Vorgabe Bauherr/in

Auszug aus der amtlichen
Liegenschaftskarte

  99: Keine Vorgabe Bauherr/in

Bauzeichnungen   99: Keine Vorgabe Bauherr/in

Baubeschreibung   99: Keine Vorgabe Bauherr/in

Berechnung des zulässigen,
des vorhandenen und
des geplanten Maßes
der baulichen Nutzung

99: Keine Vorgabe Bauherr/in
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Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

bei Bauvorhaben im
Geltungsbereich eines
Bebauungsplans, der
Festsetzungen darüber
enthält

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

19 Unterlagen weiterleiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 19

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (4) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(4)
Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative kann
insbesondere deshalb erfolgen, weil sie eine Überprüfung der sonstigen
Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Gründen
für erforderlich hält. Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit
keinen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsanspruch. Erklärt die Gemeinde,
dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden
soll, hat sie dem Bauherrn vorgelegte Unterlagen zurückzureichen. Hat der
Bauherr bei der Einreichung der Unterlagen bestimmt, dass diese im Fall der
Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 als Bauantrag zu behandeln sind, leitet
sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung an die Bauaufsichtsbehörde
weiter. Werden Unterlagen gleichzeitig bei der Bauaufsichtsbehörde elektronisch
eingereicht, informiert die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde über die Abgabe
der Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative und gegebenenfalls
über die Erklärung des Bauherrn, dass die Einreichung der Unterlagen als
Bauantrag behandelt werden soll.
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RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Vorlage
Genehmigungsfreistellung
Errichtung einer Anlage

  99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

amtlicher Lageplan   99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

Auszug aus der amtlichen
Liegenschaftskarte

  99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

Bauzeichnungen   99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

Baubeschreibung   99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

Berechnung des zulässigen,
des vorhandenen und
des geplanten Maßes
der baulichen Nutzung
bei Bauvorhaben im
Geltungsbereich eines
Bebauungsplans, der
Festsetzungen darüber
enthält

99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

20 Gebührenerhebung prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)
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RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 20

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 1 (1) VwKostG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwKostGMVrahmen

§ 1 BauGebVO M-V 111: Rechtsverordnung
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauGebVMVrahmen

RAG-Beschreibung (FIM) § 1 VwKostG M-V
(1)
Kosten nach diesem Gesetz sind Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren
und Auslagen. Verwaltungsgebühren sind die Gegenleistung für eine besondere
Inanspruchnahme oder Leistung (Amtshandlung) der Behörden des Landes,
der Gemeinden, Ämter und Landkreise sowie der sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden Körperschaften, rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts und der mit Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
beliehenen Personen. Benutzungsgebühren sind die Gegenleistung für eine
Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen des Landes. § 2 Abs. 1 Satz 3 bleibt
unberührt.
 
§ 1 BauGebVO M-V (Kostentragungspflicht)
Für Amtshandlungen der Bauaufsicht sind Kosten (Gebühren und Auslagen)
zu erheben. Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus dem Gebührenverzeichnis
( Anlage 1 ) und der Anlage 2 . Die Anlagen 1 bis 2 sind Bestandteil dieser
Verordnung. Die Höhe der Gebühren für die Prüfung der Vollständigkeit und
Richtigkeit der Standsicherheitsnachweise und der Brandschutznachweise durch
die Bauaufsichtsbehörde sowie für die Überwachung der ordnungsgemäßen
Bauausführung durch die Bauaufsichtsbehörde hinsichtlich der von ihr geprüften
Standsicherheitsnachweise und Brandschutznachweise ist in entsprechender
Anwendung des Teils 6 Abschnitt 1 und 2 der Bauprüfverordnung zu ermitteln.
Vergütungen, die von der Bauaufsichtsbehörde oder einem Prüfamt an einen
Prüfingenieur für Standsicherheit oder einen Prüfingenieur für Brandschutz zu
zahlen sind, sind als Auslagen zu erstatten. Die Gebühren sind auf volle Euro
abzurunden.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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21 Gebührenerhebung veranlassen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 21

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 1 (1) VwKostG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwKostGMVrahmen

§ 1 BauGebVO M-V 111: Rechtsverordnung
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauGebVMVrahmen

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

zu erhebende Gebühren 99: Keine Vorgabe Gemeinde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

22 Vorläufige Untersagung beantragen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 22

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (2), (6) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(2)
Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn

1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30
Absatz 1 oder der §§ 12, 30 Absatz 2 des Baugesetzbuches liegt,

2. es den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widerspricht oder
die erforderlichen Befreiungen und Ausnahmen nach § 31 des
Baugesetzbuches erteilt worden sind,

3. die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuches gesichert ist und
4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 erklärt,

dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt
werden soll oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz
2 des Baugesetzbuches beantragt wurde.

(6)
Die vorläufige Untersagung eines Vorhabens nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des
Baugesetzbuches ist durch die Bauaufsichtsbehörde innerhalb eines Monats
nach Eingang des Antrages der Gemeinde auszusprechen.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Antrag vorläufige
Untersagung Bauvorhaben

  99: Keine Vorgabe Untere Bauaufsichtsbehörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

23 Ausfertigung der Unterlagen entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen
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RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 23

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung
der Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. (...) Will der Bauherr
mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als drei Jahre, nachdem die
Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig geworden ist, beginnen, gilt Satz 1
bis 3 entsprechend.

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Vorlage
Genehmigungsfreistellung
Errichtung einer Anlage

  99: Keine Vorgabe Gemeinde

amtlicher Lageplan   99: Keine Vorgabe Gemeinde

Auszug aus der amtlichen
Liegenschaftskarte

  99: Keine Vorgabe Gemeinde

Bauzeichnungen   99: Keine Vorgabe Gemeinde

Baubeschreibung   99: Keine Vorgabe Gemeinde

Berechnung des zulässigen,
des vorhandenen und
des geplanten Maßes
der baulichen Nutzung
bei Bauvorhaben im
Geltungsbereich eines
Bebauungsplans, der
Festsetzungen darüber
enthält

99: Keine Vorgabe Gemeinde
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

24 Erklärung zur Durchführung des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens
entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 24

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (2), (4) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-BauOMV2015V16P62

§ 27a VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP27a

§ 41 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP41

§ 43 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP43

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(2)
Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn

1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30
Absatz 1 oder der §§ 12, 30 Absatz 2 des Baugesetzbuches liegt,

2. es den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widerspricht oder
die erforderlichen Befreiungen und Ausnahmen nach § 31 des
Baugesetzbuches erteilt worden sind,

3. die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuches gesichert ist und
4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 erklärt,

dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt
werden soll oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz
2 des Baugesetzbuches beantragt wurde.
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(4)
Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative kann
insbesondere deshalb erfolgen, weil sie eine Überprüfung der sonstigen
Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen Gründen
für erforderlich hält. Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit
keinen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsanspruch. Erklärt die Gemeinde,
dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden
soll, hat sie dem Bauherrn vorgelegte Unterlagen zurückzureichen. Hat der
Bauherr bei der Einreichung der Unterlagen bestimmt, dass diese im Fall der
Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 als Bauantrag zu behandeln sind, leitet
sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung an die Bauaufsichtsbehörde
weiter. Werden Unterlagen gleichzeitig bei der Bauaufsichtsbehörde elektronisch
eingereicht, informiert die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde über die Abgabe
der Erklärung nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alternative und gegebenenfalls
über die Erklärung des Bauherrn, dass die Einreichung der Unterlagen als
Bauantrag behandelt werden soll.

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Erklärung zur Durchführung
des vereinfachten
Baugenehmigungsverfahren
s

  99: Keine Vorgabe Gemeinde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

25 Mitteilung, dass mit Ausführung Bauvorhaben begonnen werden kann, entgegennehmen
(Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00
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ID der Aktivitätengruppe (FIM) 25

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 62 (3) LBauO M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP43

§ 3a VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP3a

§ 27a VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP27a

§ 41 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP41

§ 43 VwVfG M-V 104: Gesetz
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-VwVfGMV2020pP43

RAG-Beschreibung (FIM) § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung)
(3)
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen;
die Gemeinde legt, soweit die Unterlagen nicht elektronisch eingereicht wurden
und sie nicht selbst Trägerin der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung der
Unterlagen unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. Mit dem Bauvorhaben
darf einen Monat nach Eingang der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde
begonnen werden. Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist mit,
dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie eine
Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches nicht beantragen
wird, darf der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen; von
der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu
unterrichten. Will der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als
drei Jahre, nachdem die Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig geworden
ist, beginnen, gilt Satz 1 bis 3 entsprechend.

RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Mitteilung, mit Ausführung
Bauvorhaben kann
begonnen werden

  99: Keine Vorgabe Gemeinde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz
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Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Antrag auf Genehmigung der Errichtung einer Anlage bearbeiten (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Bauherr/-in (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Bauherr/in

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Bauvorhaben ist genehmigungsfrei gestellt (Endereignis)
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DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Berechtigung zur Einreichung liegt vor? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Dolmetscher/Übersetzer (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Dolmetscher

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Eingereichte Unterlagen werden als Bauantrag behandelt (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja
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Eingereichte Unterlagen zurückgegeben (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Empfänger der Mitteilung? (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Inklusiv

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Ergebnis der Prüfungen? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Erklärung der Gemeinde nach § 62 Abs. 2 Nr. 4 versendet (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

konvergierend Ja

Gatewaytyp Inklusiv

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Gebühren erheben (Teilprozess)

ALLGEMEIN
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Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Gebührenerhebung veranlasst (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Gebührenerhebung? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Gemeinde (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Gemeinde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)
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Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Gemeinde / Bauaufsichtsbehörde (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Gemeinde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Gemeinde = Bauaufsichtsbehörde? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Klärung erforderlich? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten
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Mitteilung erfolgt, dass mit Bauvorhaben begonnen werden kann (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen
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Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Sollen eingereichte Unterlagen als Bauantrag behandelt werden? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Untere Bauaufsichtsbehörde (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Untere Bauaufsichtsbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Unterlagen erhalten (Startereignis)
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EREIGNISTYP

Typ Top-Level

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Unterlagen papierhaft eingereicht? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Vorläufige Untersagung bearbeiten (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

keine Gebührenerhebung veranlasst (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja
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nach Ablauf eines Monats nach Einreichung aller erforderlichen Unterlagen (Zwischenereignis
(angeheftet))

ALLGEMEIN

Angeheftet an Voraussetzungen für Genehmigungsfreistellung prüfen

EREIGNISTYP

Typ unterbrechend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Darstellung unterhalb

zuständig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten
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